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 Veröffentlicht am 18.10.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 1989, 138;

Rechtssatz

Sind leibliche Kinder vorhanden, die für die Schwiegermutter sorgen können, so ist der Schwiegersohn auch nach dem

Urteil billig und gerecht denkender Menschen jedenfalls nicht verp<ichtet, seinerseits die Schwiegermutter zu

unterstützen. Eine solche Unterstützung erscheint lobenswert, aber nicht geboten. Nicht jedes sittlich lobenswerte

Verhalten kann jedoch auf Kosten der Allgemeinheit als steuermindernd berücksichtigt werden.
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